
Buchbesprechungen 

.!örg Menzel (Hr>g.), VerfasSHngsrechLSpr~­

chung. Hundert Emscheidungen des Bunde;­
Verfd.lSungsgl.'n·cbIS in Retrospektive. Tiibm­
gl.'n (Mohr S~b(fck) ~ooo, 691 S. , 64.- DM 

Vor kurzem i~r der hundertste B~nd der ~mt­

lichen Entscheidungssammlung des Bundes­

verhssu ngsgerichtes erschienen. und dies iSI 

der Anbß für dls hier zu besprechende Buch. 

Es isl., herausgegeben von Jörg Menzcl, das 

Gemeinschaftsprodukt von insgesamr 16 ge­

genwärtigen und ehemaligen Assistentinnen 

und Assisrenten ~n der Universitär Bonn . Die 

Kon1.eprion beruhl auf der Einsicht, d~ß für 

den Umgang mit den Urteilen des Bundes­

verf>ssungsgerichtes die ßetrachlung des 

Konrexles der Entscheidung von Lcmraler 

BedeulUng ist. Menze! beschreibt eine ~ Ten­

denz zur Entkontextual isierung" der Ent­

scheidungen. eine Tendenz zum Lösen ein­

ulner (Leil-)Sätze aus ihrem Zusammenh~ng 

und ihre isoliene Deutung in die verschieden­

sren RichlUngen (S. j4 L). Diese An des Um­

gangs werde geförden durch SlUdienauswal,­

lcn, die nur das" Wesentl iche " der Entschei­

dungen wiedergeben und in denen man nur 

schwer erfahre, worum es im konkreten Fall 

ging (S.) 5). Auch das Bundesverfassungsge­

richt selbst u nter<tütu dies durch seine U r­

leilslechnik mit umhllgrcichen Leits31zka­

talogcn und der 5clbstddinition dessen. was 

tragender Teil der Entscheidung sein soll 

(ebd.) . Demgegenüber wird vom Herausgc­

bc( die Bedeutung der Ei nbeziehung des kOIl­

krelen falles, seines (zeitgeschichtlichen) 

Hintergrundes, also des gesamten Kontextes 

betont (bereits im VorwOrt, S. V und S. 35). 

Die besprochenen Entscheidungen in ihren 

Kontext einzubeuen, wird von den einzelnen 
Beitr~gen und der Eiohihnmg in gelungener 

Weise geleistet. 

Den Rezensionen vorangestelli ist eine Ein­

ftihrung durch den Herausgeber. In dieser 

wird kurz. gut und kelmtnisrcich dargestellt, 

:wn~chst die Enlwicklung des KonzeptS der 

Verf .1ssungsgerich tsbarke;t beschrieben. rn 

einem J;weitcn Abschnin geht es um das ßun­

dcsverf3-sungsgericht als ze itgeschiclulichen 

Akteur, wobei sowohl das Gericht insgesamt 

ab auch die Rolle einzelner Persönlichkeiten 

im Gericht in den Blick genommen werden. 

Der drilte Abschnitt beleuchter die Posilion 

und Funktion des Gerichts im Verhältnis zu 

Gesetzgeber. Exekutive. Fachgerichten, den 

Verfassungsgerichten der Länder $owie zu 

Gcsellsch~fr und .Zeitgeist • . Zu Recht wird 

hervorgehoben, daß die Verfassung Spiel­

raum für lcitgcnossische Ncuintcrprctatlo­

nen läßt. der Beg(jf{ des . Zeitgeistes. im 

juristischen Diskurs demgegenüber also zu 

negativ belegt ist (5. JO L) . Ocr let2te Ab­

scl,niu der Einführung bescl,äftigr sich mit 

der Bindungskraft der Verfassungsgerichls­

emscheidungen, sowohl in formeller Hinsicht 

auf die Gesetzeskra(r der EntScheidungen ge­

maß § J I BVerfGG bezogen (5. 3 J L) als auch 

inhalrlich auf die Rolle des Gerichts als -Ak­

teur in einer plu~l.diversifizienen Stl~tlich­

keir~ (S.}6 fL). Wichtig ist hierbei der Hin­

weis, daß Kritik am BundesverfJssungsge­

richr, entgegen vereinzelter Versuche des 

Bu ndesverfassungsgerichtcs, begrenzte Kri­

tikverbote zu formulieren, nicht nur möglich. 

sondern wünschenswert ist (S. 39). Nicht die 

Kritik an der Entscheidung untergräbt die 

A UlOri läl des Gerichts. sondern erst der Ver­

such dcr uHlerlcgenen Panei, sich dem Ergeb­

nis zu verweigern (5.40)'. Insges~mt hat j6rg 
Menu! eine umsichtige und. angesichts Olln­

eher polem ischer A useinanderserzung um ei­

nige Entscheidungen des Gerichts, wohltu­

end nüchterne Einführung geschrieben. d ie 

auf kMppem Raum das wesentliche enthält. 
Hervorzuheben sind zudem die an vielen 

Stellen au f gelungene Weise eingearbeiteten 

1 Zur Aotoriüh des nundcsvt:ri.Jssuns~gcr;(hl $ und der lk · 
~ri.iT1d lj ng di~er AUIOtj r ~ 1 .t\lS den' KO llflikt G. FT,mJ.! l'1J· 

b"S. Die Vorfmung der Republik . 1997. S. Oll fr. und 
'Joff. 
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1)2 rechtsvergleichenden Hinweise, die über da, 
in diesem Zusammenhang fast unvermeidli­

che Zit~t ~The ConstitUlion is what the jud­
ges s.y it is« des ehemaligen Suprernc Cour{ 

Richters Cb"rI" H Hughe, aus den USA 
(hier ist es dem Vorwort vorangestellt) weit 

hinausgehen. Nutzbar gemacht werden dabei 
die Erbhrungen aus den USA, ~ber Menul 
gellt auch auf Entwicklungen in anderen Län­

dern, z.13. Südafrika, ein. Hilfreich ist auch 

der Anhang, der biographische Hinweise zu 
den Bundesverfassungsriehtern sowie eine 
gUt gestaltete Übersicht zu Jen j~weils im 

Amt bdindlichell R.ichterinnen und Richtern 

enth~11. 

Die sich daran anschließenden Beiträge zu 

ein7.elncn Entscheidungen des Ge.·ichts sind 

in chronologischer Reihenfolge der bespro­
chenen Entscheidungen geordnet. Bespro­

chen sind im Ergebnis weic mehr als die im 

Unreniu:1 angekündigten hunden Entschei­

dungen. Das liegt weniger d~ran, daß man 

erst n~eh Abschluß der Liste der zu rezensie­
renden t 00 Entscheidungen feststellte, es si nd 

'01 Entscheidungen ausgewählt, und sich 

daraufhin dafür entschied die Streichung ei­

ner Entscheidung oder die Umformulierung 
des Uncertitels durch die Umetikeuierung der 

letzten Rezension zur Schlußbctrachrung zu 
vermeiden'. Vor allem ist in den Rezensionen 
nicht nur die jeweils gewählte Entscheidung 

Thel11;\. Einige Beiträge haben zwar formell 
auch nur eine Entscheidung ~Is Aufhänger, in 

der S~ehe sind sie jedoch thelllatisch zusam­
menhängenden Encschcidungen gewidmet. 
So ist cin Beitrag d~m zweiten Sitzblocbden­

urteil (E 9~. r) zugeordnet, es wird aber na­

türlich die gesamte Entwicklung geschildert, 
inklusive des ersten Sitzhloekadenurteih 

(E 7}, 206, im Buch S. 456-461). Ein weiteres 
Beispiel ist der Beicrag über das 6. Rundfunk­

uneil (E 83.1)&), in dem eine kurze Chronik 
aller Rundfunkuneile enrhalten ist (S. 45 7). 
Angestrebt wurde jedoch kein thematisch 

vollsc~ndiges Le.hrbuch des Verh.ssungsrechts 

in veränderter Form. Die Auswahl der zu 

rezensierenden Gerichtsentscheidungen ist, 
wie im Vorwort ,·om Herau5geber dargelegt, 

not\\'endig~rwcise in gewissem Umfang will­
kürlich. Man kann sicherlich ohne weitere" 

und lange darüber debartleren, welche Ent-

5cheidung noch h~lle ~ufgen()mmen werden 

sollen und auf welche dafür häue verzichtct 
werden kön nen. Erl;ennbar ist eine starke 

1 So dj~ Bcsr-Jndun& zu Rts:inn Jt'r lco.ren R.L· l:eI\~i('lr.. 
S 661. 

Gewichtung der Tätigkeit des Gerichts seit 

t989. Allein 40 Re~,ensionen und die Schluß­

betrachtung sind Encscheidungen gewidmet, 
die in den Bänden 80 bis J 00 der amelichen 
Sammlung erschienen sind. Unter den vielen 

möglichen Zusammenstellungen vOn Ent­

scheidungen ist die hier getroffene jedenfalls 

ei ne gegluckte. 
Alle Darstellungen folgen. nicht in den Über­
schriften, aber inhaltlich, einem einheitlichen 

Muster. Zunächst wird der Kontext darge­

Stellt, in dem das BunJesverhssungsgericlu 
w entscheiden hatte, es folgt eine Zusammen­

fassung der Entscheidung des Gerichcs. Im 
An5chluß wird die weitere Wirkung der Ent­

cheidung analysien. Am Ende jedes Beitrags 

finden sich ausgewählte Lir.eralUrhinweise, 
die gliJek lie hCf'Vcise nicht v()lIst~nd ig si nd, 

mndern im besten Sinne eine Auswahl dar­

slellen, den Leser ~Iso niehl in einer Flul von 

Hinweisen ertränken. 

Die Rezensionen selbst si nd in vielerlei H in­

sicht gewinnbringend, was an einigen Bei­
spielen kurz verdeutlicht werden sol!. ['or­

maler Aufhänger des Beitrags von Thilo Rt:n;­
mann zu den P~rreiverbolsverfahrfn (S.56-

64) ist das SRP-Uneil (E 1, I) . Das KPD-Ur­

teil (E 5, 85) wird jedoch gleichberecluigt mit­
behandelt. Der Leser wird 7.unkhsr kurz iJber 
den Hintergrund der Konstituierung des 

Grundgesetzes als sogenannte ~wehrhafte 

Demokratie« ;nforl11ien. Im Anschluß wird 

der zeitgeschichtliche Hintergrund hcider 

Verfahren dargestellt, so werden etwa Größe 

und Bedeutung der betroffenen Parteien dar­
gestell!., die Motive für einen Verbotsanlr~g 

diskutiert und auf die Zusammenh~nge des 
Verhhren.< gegen die KPD mic den Chancen 

für gesamtdeutsche Wahlen eingeg:mgen. Be­
leuchtet WIrd sodann d;\S Geschehen hinter 

den Kulissen. E5 wird über Aussagen von 
Richtern berichtel, man habe im zusündigcn 

erSten Senat die SRP -gern verbieten- wollen. 
der Hi cht ige Dreh~ zur sachgerechten Be­

gründung der Entscheidung gehe aber we­
sentlich auf GerharJ LelbhDIJ., der dem Zwei­

ten Senat angehörte, :lIlruck. Interessant iSI 
weiterhin die Darst .. llung und Erläuterung 
der .'ehr unterschi<XIlichen vcrf~hrensdauer. 

Im Gegensatz zur schneHen Em5cheidung 
hinsichtlich der SRP d:luene das KPD-Ver­
fahren sehr lange. Es gab Versuche des Präsi­

demen des Bundesverfassungsgerichte5 Jose! 
Willtrieh, in einer Unterredung mit Bundes­
kanzler KDny",d Adcnauey die Bundesregie­

rung zur Rücknahme des Verbotsantr>.ges 
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zu bewegen. Schließlich enrschied der Erste 
Senat erSl, nachdem er vom Geselzgeber un­
ler ZcitdrLlck gesellt wurde. In einem Gesetz 

wurde die Zuständigkeit für Putci"erbots­
verfahren auf den Zweiten Sen~t übertragen, 

und dies h~lte auch für alle bereits Jnhängigen 
Verfahren gegolten, die nicht bis zu einern 
bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen waren. 
[n der Schilderung Jer weiteren Entwicklung 

weist RensmrlTm auf die Kons!ituierung der 
DKP hin, nachdem die Veralllwonlichen in 

Bund und Ländern deutlich gemacht hallen, 
sie würde nicht als vom Verbot~tenor erlasste 

Ersalzorganis2tion der KPD betrachtet. 
Ebenso geht er ein auf das zeitweise Erstarken 

der NPD in den sechziger Jahren und die 
Überlegungen, ein Verbot dieser Partei zu 

beantragen. Abschließend wird noch darauf 
verwiesen, d aß das Vcrständn is des Grund­

gesetzes als» Wcrtordnung« wesentlich auf 

die beiden Entscheidungen zum Panciverbot 
zu.-ückgcht, ~Iso ein Schlüssclbegriff der Ju­
dikaturdes Bundesverfassungsgerichts in die­

sen Verfahren aus der Taufe gehoben wurde. 

Der Bcitr~g leistet damit die Einordnung der 

Enl$cheidung in den zeitgcschichdichcn 
Kontext, berichtet über die Verwicklungen 

und ordnet die Et1lsch~idung in die Entwick­

lung der Rechtsprechung ein. Die Kontcx!­

gcbundenheit der Entscheidung, die Position 

des Gerichts "ielH im lufdeeren, nur mit dem 
(Verf~ssungs-)Recht angefüllten Raum, son­
dern als ein Akteur in einer konkreten histo­

rischen Situation wird auf anschauliche Weise 

deutlich. 
Ein weiteres gutes Beispiel hierfür i sr der Bei­

tr~g von Michael Wild über das Gutaehun des 
Plenums zur Wiederbewalfnung (E 2, 79, im 
Buch S.65-69). Anschaulich wird der, meh­

rere Verfahren umfassende, Gang der Ereig­
nisse dargestellt und die Bedeutung der o{­

{entliehen Reaktion Juf die Gerichtssehehe 

des damaligen Justi,ministers Dehler erläu­
ten, der wenig ö ffentliche Unterstützung er­
fuhr. Deutlich wird dabei, daß dem Bundes­
verfassungsgericht die Stellung, die e, heute 

besitzr, nichr zwangsläufig zukommt, son­
dern daß dies Ergebnis einer Entwicklung 
und der dabei ausgetragenen Knnflikte zwi­

schen dem Gericht und anderen Akteuren ist. 
Die Entscheidung in ihr en Kontext einzubet­
ten, erweist sich aber nicht nur als wertvoll, 

wenn es um eine, vor dem Bundesverfa~­

sungsgericht nicht seltene, politisch beson­

ders aufgeladene Situation gehl. Die Bespre­
chung der R4stede-Ent~ch('idung (E 79, 127) 

bnn dafür als ein Bcispid dienen (S.401-
406). Mltllhias Cornil! erlä.utcn zunachst 
den St_nd der Interpretation von Art. 28 fl 
GG vor der En!5cheidung, so &\ß die juristi­

sche Ausgangslage hcbnnt ist, bevor das Ur­

teil selbst beschrieben wird. Dies erleichtert 

den Zug~ng zur Entscheidu ng und trägt er­
hehlich zu einem besseren Verständnis der 

gerichtlichen Ausführungen bei . Nach der 

Schilderung von Verfahrensg~ng und Argu­
mentation des Gerichts werden jüngere Ent­

wicklungen erl~utert . Dabei wird sowohl auf 

die befürchteten Auswirkungen der Rastedc­
Entscheidung auf die Landkreise JIs auch auf 

die aktuelle Problcm~tik der Stellung der 
Kommunen im liberalisierten Strommarkt 

eingegangen. Auf diese Weise wird mall nicht 

mit der Entscheidung alleingc!assen, sondern 
sowohl über Vorgeschichte als auch über die 
Folgen der Entscheidung sowie die aktuellen 

Prl>bleme im jeweils betroffenen Sachgebiet 
informiert. 

Bezüglich der Wertungen inden Rezensionen 

mlg man anderer Meinung sein, dies schmii­
len ihren Wen aber keineswegs, im Gegenteil. 

Kritik i~t aber darüber hinaus im Detail mög­
lich. So werden in dem Beitrag über das Uneil 

zur Mitbestimmung im öffentlichen Dienst 

(E93, 37, im Buch S. 581-5S5) zwti Ent5chei­
dungen des BlIndesverwaltungsgerichts aus 
dem Jahre t997; übersehen, durch die die cr­

heb[iehen Konse'luen.-:cn der Mitbesum­
mungsentseheidung deutlich werden'. [n 

der Rezension z.u .Soldaten sind Morder" 

(E93, 266, im Buch 5. 592-598) werden 
zwar viele Mühen und gute Argumente ver­
wandt, um die Auslegung der jcwcdigen Äu­

ßerung durch das Bundesverfassungsgericht 
zu kritisieren. Es fehlt ~ber jeder Hinweis 

auf einen wesentlichen Teil der Begründung 

fur die ausführliche Beschäftigung des Bun­

dcsvcrfassungsgericlus mit dem Sinngehalt 
der Äußerungen, die stark zugun$ICn des Äu­
ßernden 3usgenc!ltet )51. Die konstitutive Be­
deutung der Meinungsfreiheit für die Dcmo­
kraci" hat zur Folge, daß bei Äußerungen, die 
einen Bezug zur öffentlichen Meinungsbil-

) ßV.,,,,G E Ic6. 6,11. \lnd ßVerwG NVwZ '999. S;>o ll . 
.; Vg l. dQZU G. [) )'i.l7., Die Mitwi rku ng Priv.ucr JO dc.r \'V'.:lhr­

nehrnlLng öff(' nI I ieher Au(g-a.oc-n dur~h Einrichtungen 
des off("nllicn(,ß Rt""ht$, VawArch 91 (lOOO), .$18 H,; 
7: BI,mJ..·I!, funktion.al f.'~tlbsr\'('rw;alrung und U~mokrall("­

prinzip, D"r PCl"$on.l lr,][ 1999. ! 0 H. A ulScrdcm die 8~i­
Iräge in Re<i>k,ion KJ (H"g.). Demokra,;, UJld Grund­
geset z.,. Ein Ausejn:andl'rsrrzllng mir du vl!rbssungsgt"'­
ri,ndicht'n Rt'(;:h tsprcchun~. 2000. Grundl egend :z,1,I 

Vcnv'AlrungsorganiS'3t ion und De mokr-.uieprin'l.ip: Grofl~ 
DAS Kollcgi.\lpnnJ.ip in d('r Vcrw;3,.!tung!')org':'H1is .ar ion. 
1~99 . S . 1 6} ff. 

133 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2001-1-131
Generiert durch IP '207.241.231.83', am 19.07.2018, 17:06:34.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2001-1-131


134 dung haben, eine .,Vermutung zugunslen der 

Freiheir der Rede « gilt' . Dieses ist seit dem 
Lüth-Uneil' sr~ndige Rechlsprechung', fin­

d<"t aber in der Reunsion ebensowenig Er­
wähnung wie die daran anknüpfenden Aus­
führungen des Gerichts . Bev()r es in seinem 

Uneil auf die konkreten Äußerungen einging, 
fülme Jas 'ßu ndcsverbssungsgerieht aus, daß 
eS sich nachlcilig auf die Ausübung des 

Grundrechrs der Meinungsfreiheit im Allge­
meinen auswirke, wenn Äußerungswillige 

auch wegen unhaltbarer oder fernliegender 
Deutungen ihrer Äußerungen eine Bestra­
fung riskieneni

. Diese - soweir es um die 
Öffenrlichkcit wesendich benihrende Fr~gcn 
gehl - lendenzicll meinungdreiheirsfreundli­

ehe Position iSI aber wcsenrliche Grundlage 

der Rechtsprechung des GerielllS Zur Mei­
nungsfreiheit. Es gibt zwar auch vor diesem 

Hirllergrund gute Argumenre, dic Auslegung 
der jeweiligen Äußerungen durch das Geriehl 
2",U kritisieren, aber hir das Verständnis der 

Judikalur des BundcsverfassungsgerichlS 

sind diese theoreti schen Grundlegungen je­
denfalls unverziclubar. In das er'<'.'as einseitige 

Bild der Rezension passt, daß in den weiler­
führenden Hinweis(!Il der Aufsatz von Dieter 
Grimm zu diesem Them~9 fehh, also die aus­

führliche Stellungnahme des Richters, der die 

Rechrsprcchung zur Meinungsfreiheit we­

sentlich gcpriigr hat, keine besondere Beaeh­

LUng findc!. 
Aber dies alles ist Kritik am Detail. IvIit 0 Ver­

faswngsrechtsprechung« ist ein gelungenes, 

gUI kon7,ipiertes Buch erschienen, da.s eine 

echte M:\rkrlücke füllt. Es ist zu hoffen, daß 
es dazu beiträgt, den Blick sl~rker ~uf den 
Konre1<t der Urteile des Bundesverfassungs­

gericJHS zu lenken und sie weniger isoliert T.II 

beirachten. Die hermeneutische Erkenntnis, 

daß c.in Text nur verstanden werden kann, 

wenn m~n sich um ein Verständnis der Frage 
bemühl, auf die der Text eine Antwon :!:U 

geben suclu - daß also für das Verstehen ci nes 

Texles die Kenntnis des Zusammenh"ngs der 
Enrslchung die ses Te~lcs norwendig isr'· -, 

, BVcrfGF. 9]. ,66 ('94 f.J. 
6 nVerfC1:.. ,_ I9S (J.o~ Uf1d 1: 12.): vgl, .Ius(iihrlicll zu d i(·j;cr 

V"rTnutung D. Grimm. Die MClflung,sfrciheil in der 
Rtcht-,~prechu.ng J<"::l Bunda: ... cd;].!;i.(BH1g~gCl"k h tcs . Nj\'i 
I .?'~ . S, 1697. !70J r. Zur Kmlk.\l'\ Ol t'ser VC'rnlU(Ungs­
rcgclH: SdJ://zl"-F~lJ'l"Y., Ln: H, Orci,'r (Hng.), GG ß;\nd t 
!996. An. 5 I, II Rdnr, 1)1 In,w,N, 

7 ßVerlGE 9), ,66. '94. Schl<lu· Fi.litl (Fn.6). Rdnr. 'lo 
m,w.N. 

S BV,riGE. E ?). loH'?!). 
9 SiC' hc Fn. 6, 

tO GnJndll..'gcnJ H. G. GAJ~mCY. \Vo1IhrhC'H unci MC'dlOt.i~, 

S· Aul!. ' 9S" S. l7S H. 

vcrJi~nt auch im Umgang mit den vom Bun­
desv<'rfassungsg...,richt produzienen Texten 

stärkere Beachtung" . 
A/eXAnder Hanebuk 

Hans-V/rieh Ludewig/Dierrich 1(llessner, Da~ 
Sondergericht BrdUns(h;~mg '93J-/945, 
Brdumchweig (Se/bsrvnl.z.g de, Brau715chwei­
ger Gelcbi,htsverdns (Quellen und For­
schlingen zur Brllunschw~iger Ltndesge­
,chiehce, hnausgegeben vom Braun5chweign 
Ge,chichlwercilJ, Blind J6j) 1000, J 19 S. 

Daß Sondergerichte wahrend des Zweircn 

Weltkriegs rund roooo Todesurteile ausspra­
chen und damit neben dem V()lksgeTiehtshof 

den Kern des NS-Terrors auf jusrizicller 
Ebene gegen die Zivilbevölkerung ausmach­
ren, zählt inzwischen zum Allgemeingul des 

Wissens über das NS-Regime, In den lelzten 

JoJahren sind z.ahlreiche Einzclsrudien über 

Sondergericille hauplsächlich auf dem Terri­

lorium der früheren Bundesrepublik erschie­

nen und in der KJ verschiedentlich bespro­
chen wordcn. 
Die jüngsle Veröffentlichung h~1 das Sonder­
gericht Braullsc hweig 2.um G~gens[and und 

ist ein Gemein~chairsprodukt des Braun­

schweiger Historikers Hans-Ulrich Ludewig 

und des in Br:tunschwcig lebenden ehemali­
gen Paslors Dietrich Kuessncr. 

Sondergcrichlc wurden nach dem Reichslags­

brand im MJrz '933 eingerichtel, eines in je­
dem Oberbndesgcriclmbezirk. Auf dem Ge­

biet des heu ligen NiedersaclJsen befanden sich 

die OLG-Bezirke Cellc, Oldcnburg und 
Braunschweig, deren riumlic.hcZusländigkeic 

so gut wie identisch war mit den Grenzen der 
preußischen Provinz Hannover und der bei­

den Linder Brallnschwcig und Oldcnburg. 
ßraunschwcig bildete nach Oldcnburg den 

zwcitklcinslcn OlG-Bezirk im Deutschen 

Reich mit etwa 500000 Gcriclnseingcsessc­
nen, der von Helmstedl bis zum Harz reichre, 
rnil der St~dl Braunschweig als Zenrrum. 

Braunschweig iSI vor allem deswegen bekannt, 

weil dorr die Nationalsozialisten mit Dietrich 
Klaggcs schon 193' den Inncnministcr einer 
Landesregierung stellten, der zudem Hitler 

I I Die ß e-deumng der E:rkenn!nisH' dc.-r HCfm~neutik für 
jUfis!i.$t'.hc Arbt:il u.Ild ihre' bi,hcr Ilkht hinrcic;hc.ndc lk· 
rucksichligu.ng in dt'r iuri n ischcn Ml:r hoJik in jön.s~c r 
Z('it betonend E, SI ein; Die fI,'''chtS"w is$"cfl,schl(lltdte Ar· 
bl.'i l, 1 000, S_ I'; L: B. Rii tlJtn, Rtc:hua hc;oric-. 1999. 
H..clnr. q 8ff, und 787; ~'gl, berei ts }. EHer; Vorversdndni, 
UJ\d Mcrhodcnw,lhJ ill dt.'TRt'C"htsfindung. 2" Aufl. 1')71 , 

S. ,)6(/. 
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1931 zum RegienIngsr~1 ernannte und die 
deutsche St:l31sbürgerschafl v<:rscha((te. 

Ludewig und Kucssner haben mehr als 
10Jahre an ihrer Studie geHbeiecr und sehen 
dieu in erster Linie als Rekonsrrukrion von 

NS-Alltagsgeschichte. Ihr "vorrangiges Inter­

cs~c gih den Beschuldigten und A ngeklag­
ren ", über die sie .ansch3uliche Geschichten 
( ... ) in schwierigen Zeiten erl.;jhlen. wol­

len, aber sie wollen auch einen Beitrag zur 

Braunschweiger Jusrizgeschichte leiste I' und 
»versuchen., mir historisch-politischen Frage­
stellungen aufzuklären über die Rolle der 

Sondergericlue im nationalsozialistischen 
Hcrrscha(rssysrcm .• 

Das SG Braunschweig lut von Apnlt?33 bis 

April 1945 r690 Prozesse gegen ljJj Ange­
klagte Jurchgc(ühn, wovon die Masse, n;im­

lieh '944 mit> '?l Angeklagten, in die Kriegs­
zeit fiel. Vor Kriegsbeginn wurden ,-ier To­

desuneile gefällt, eins '933, vier im Mai 1939, 
während dcs Krieges 92 oder 93 oder 9!, im 
Tcxr lassc l1 sich alle drei Zahlen ~uf einer Seite 
(S. 40) (inden, womit auch ein Problem der 

Arbei! benannt ist: Zahlen sind nichr immer 
eindeurig, obwohl umfangreiche statislische 

T~bellen und Diagramme ausgebreitet wer­

den . Wievie!e Todesurteile vollsrreekr WUr­
den. erfährt mall nicht. Wie ullg~n~u mir Zah­
len umgeg~ngen wird, soll an einem BeIspiel 

ge~eigt werden. Auf S. 40 ~chreiben die Au­

toren: .Für die ersten drei Monlle des Jahres 

'94\ zählen wir '3 Todesuneile .• Diesen drei 
Monaten iSI ein ganus Kapitel der Arbeil 

gewidmet, das mit einer genauen Liste sämr­

lieher le:;, Prozesse bis zum 6. April 1945 
ender (S.1l3-lj2). in die alle relevanten Pro­

zeßdaten aufgenommen sind. Die Lisre fühn 
~ber nur I1 Todesurteile im fr-aglichen Zeit­

raum ~uf. Welche Zahl ist richtig? Und wie 

verläßlich sind die anderen Zahlen? 

Sondcrgerichle hauen in der Anfangsphase 
ihrer Existenz allein die Aufgabe, die poliri­

sch ... n Gegner des Regimes .. leg~I" zu ,'eifol­
gen und ein Äquivalent zu den Foltcrkellern 

der SA lind SS zu sc!13ffen. in denen viele 
Angehörige der 'Linken ihr Leben lassen 

mußlen. Das sondcrgerichrliche Verfahren 
w~r auf Effiz ienz und kurze Prozeßdaucr 

angelegt, mit der emseheidenden Neuerung, 
daß das Urtcil unmittelbare Rechtskr.lfc be­

saß, eine Rcvision nicht möglich war. Ange­
siedelt auf der Ebene unlcrh~lb von Hoch­
und L~ndesverrar, ~Iso des von dcn Stra(se­
naten ausgewählter Oberhndesgcriehte und 

vom Volksgerichtshof abgeuneilten organi-

sierten polilischen Widerstands, belaßren 

sich die Sondergerichte mit den MitglieJcrn 

der Arbeiterparteien KPD und SPD. Obwohl 

1935 der organ isierte Widerstand ",ei tgehend 
zerschlagen war, besrand ... n die als Ausnah­

meinstanz gcdaehlen Sondergerichre forl und 

standen als permanente Bedrohung und Un­

terdrückung jeglichen reg-imekritischen Ver­

haltens zur Verfügung. Dafür genügte der im 
nHeimtücke-Gesetz - niedergelegte M:t.ul­

korb- Paragraph des Drillen Reichs. 
Mit Krieg.sbeginn \Vurde der A u(g~benbe­

reich dcr Sondcrgerichtc schlaganig erwei­

tert. S~mtlichc erbsscnen Kriegsstr:lfge~etzc 

(i elen nunmehr, minde5!.cns fakultaliv, in die 

Zuständigkeit der Sondergerichte. darunter 
die berüch,igte» Volksschädlingsverordnung­

und die rassistische .Polenstrafrechtsverord­
nung«, und belegten immer mehr n Taten - und 

vor allem n Tärertypen. mit der Todesstrafe. 

Im weiteren Kriegsverbuf entwickelten sich 

die Sondergerichte durch nochmalige Zustän­
digkeitserweitenmgen - im Prinzip konnte 

jegliches Delikt VOr dem Sondergericht zu r 
Ankl.\gc: gebngen - zum hauplsächliehen 

SIr.:tfgericht NS-DeUlschlands. 
Ludewig und Kuc!isner haben größten Wen 

d.l.rau( gelegt., soviel ... konk rele F~JJe wie ir­

gend möglich zU beschreiben. Sie stützen sich 
übcrwiegend auf die Urteilsbegrundung, 
.weil sie von vielen Prozessen, vornehmlich 

der K riegszeie. da5 einzige auf UnS gekom­

mene Aktensrück ist«, denn ein Großleil 
der Akten des Sondergerichts Br~unschweig 

ist bei den Bombenangriffen '944 vernichtet 
worden. Die Fälle erstrecken sich von '933 
bis r941, wobei die Darstellung zum Teil der 
Chronologie folgt, ~um Teil an den herange­

zogenen Gesetzen orientiert ist. Verf~hren 

gegen bestimmte Personengruppen wie z. B. 

Juden, Zigeuner, Pfarrer oder Zeugen Jehovas 

werden sepH~1 behandelt, unabhangig von 
der Zeit oder den Anklagegrunden. Sie be­

schließen die Arbeit mit ausgewählten Bio­

gra.phien des mit den SondergericiltSvcrf~h­
ren befaßten Personals: der Richter, Staal.S~n­

\V~lte und Vcrreid iger. Ei ngcgangcn wi rd auch 
auf deren Entnazifizierung und die danach 

folgenden Karrieren in den 1950er Jahren, 
die teilweise außerhalb der Justiz st;\lIfJnden. 
Die bekannteste Figur darunrer ist die des 
Landgerichtsdirektors Dr. Walter Lerc.he, 

von 19)9 bis r945 Mitglied des Sonderge­
richts ßraunschweig, seit Ende '943 desseIl 
Vorsitzender, der an {ast zwei Dritteln aller 

Todesuneile beteiligt war und dessen Karriere 

IJ5 
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1J6 sich - nach letztendlicher Einstufung im Enl­

nazifizicrungsverfahren in die Kalegorie V 
~el1lbSlel. - als Oberlandeskirchenrat im 
Dienst der ßraunschwcigischcn Landeskirche 
fon~etZle. 

NiellI bcrücksichrigl haben die Autoren die 

auch in Niedersachsen gefÜhn.,jusrizdebatte 
von 1960 bis 196}, die u. a. 196, zu § 116 des 
Deutschen Richlergeselzes führte, der ~!lcn 

während des Krieges in der S[r~Gusliz laligen 
Jurislen die Möglichkeil eröHnele, unler 
Wahrung der vollen Pensionsbe7.üge in den 
Ruhestand zu gehen. In Niedersachsen haben 

davon '96l auf Druck der Landesregierung 
24 belastete Rjehler und Staatsanwilte Ge­
br~uch gcm~ehl. ErSI hierdurch war das Ka­

pile! NS-Jusliz in der BRD-Nachkriegsge­
schichre für lange Zeit .erledigl u • 

Insgesamt sIellI die Arbeit viel Material aus 

der Praxis des Unrechrssu.1cS zur Verfügung, 
enrh äh aber trotz der beachtlichen Ftille keine 
neuen Erkennlnisse zur Sondcrgerichlsfor­

schung bzw. zur Stellung der Jusliz im NS· 
System. Sie bestätigt bisherige Ergebnisse, 

Wh aber zum Teil auch hinter diese zurück. 

Merkwürdig unentschieden bleiben die Au­
toren bei der Grundbewerrung der IrlStitu­
lion Sondergericht und des Personals, w~s 
sich in der Wahl von Bcgrifflichke.iten wie 

~Anp~ssung« (mcllrf~ch), .p~rticllc Überein­

stimmung mit NS-ReehlSvorstdJungcn" 

(S. J I), .Abhängigkeit von politischen Stel­
len « (S. 98), oder >wollten siel. mic dem NS­

Rechr in Einklang befinden. (5. }03) aus­
drück t und letzr! ich von einem be51chenden 

Gegensatz zwischen Justiz und NS-Regime 
ausgeht. Dabei waren die Sondergerichte von 

Anfang m Bestandteile des Maßn~hmen­

Sta~tS, in dem das Willkürprinzip hcrrsclltc 
und die ~Fcindc' des NS-Rcgimes verfolgt 
wurden. [n de.r !nslitulion Sondergericht 
nahm der Terror nur eine verdeckte, legalis, i­

.Iehe Form an. Die eingesetzten Richrer und 

Slaatsanwähe waren Überzcugungsliiter, NS­

.Rechts«kalegorien wie "Volksschädling«, 

.Rundfunkverbrecher«, "Ehrlose- usw. wur­
den von ihnen nicht2ngezweifeJc.Jedes Urteil 
war ein Willkürurteil, game gleich. ob .drako­

niscll« oder -milde«. An anderen SIelIen der 

Arbeil wird dies auch so gesehen: "Trotzdem 

bleibt der Eindruck eines im ganzen linien­
treuen, ins nati()n~lsozialjsdsche System luk­
kenlos passenden Instrumentes narionalso-
2.i~lislischer Herrschaft richlig .• (S.191) 

Wolf-DJ~ler Muhler 

Duo GrilJchneder, FMhlicb gceignel, politisch 

unzJlverliiJsig. Memoiren, Mimchm rc. H. 
&ck) 1996, .104 Seilen, DM )4,-

Gritschneders .Memoiren u erschienen schon 

1996 - wenn man sie heute wieder zur Hand 

nimmt, liest man sie intensiver und anders. 
Gritschncders Anspruch iSI n~mlich heute 

noch ~ktuellcr als 1996 .• Wir müssen" - so 

sagt er im Vorwon - -unseren Kindern und 
Enkeln in den nächslen Gener~lionen kund­

tUll, wie es in unserem Leben wging, wie es 
vor allem in den zwölf Jahren des Hitler-Re­
gimes zuging. Die TOlen konnen nicht mehr 

reden. Wer aber dem Tyrannen gerade noch 
entkam, bon sich noch :LU WOr! melden. Er 
kann es nicht nur, er muß es. Wer in der 

Demokratie schlä(t, wacht in der J)ikcatur 
;ml •. 
Wovor will Grilschneder warnen? Vor dem 

Denken, dem Tun und dem Lassen, das 

die Tyrannei des f-litler-Rcgimes möglich 
machte. Er will WarnCll vor ei ner Demok ratie, 

in der .verlogene Programme, ermüdende 

jubiläums- und Sonnragsreden statt zielsiche­
ren HandeIns« den politischen Alltag bestim­

men; Gritschncder si<.>ht hier Parallelen z.u der 
-knfrlosen Weimarer rar!eiendemokr~tic .. 

(S. (89). 

Zur Umerm~ucrung solcher Warnungen bie­

leI Gritschneders Leben reichl ich Stoff. Er ist 

'914 geboren. Er haI den Niedergang der 
Weimarer Republik als heranwachsender jun­

ger M"nn erlebt und rellekliert. Die Schwä­
chen der demokratischen Republik h~t er ge­

sehen. Den Nation;llsozialismus har er durch­

schaut. Wie Jie Nalionalso7.ialisten mil ihren 
Gegnern umgi ngen - und welche Rolle gerade 

Jurislen dabei spielten -, das hat er gen~u 

beobachtet. Im Juli '937 erlebte cr mit, wie 
Jas Sondergericht München seinen Bundes­
bruder. den jesuilenpalcr Rupen Mayer, den 

"AposlcI Münehfns« wegen Kanleimiß­
brauchs 'lU 6 Monaten Gefängnis verurteilte 

- Paler Mayer haue VOn der Kanzel herab 
immer wieder gegen rcligionsfeindliche und 

~ntikirchJiche M;lß nahmen der Nationalso­
zialislen gepredigt. Gritschneder verfolgte 

den Prozeß - und stenografierte mit. Als Pa­
ler Ma yer 1987 $elig gesprochen wurde, h~t 

Gritschneder seine Aufzeiclll1ungen publi­
:Lien .• 

Den H:!ß der Nalion3Isoziali.~len lut er 1939 

selbst an sich erfahren . Trolz guter Zeugnisse 

1 ich predige wClh'r, P.t\c:r Rupc.:.n M,tnr und J"i> Drille 

R~.'ich . Ro.\.Cnhcim 198 7. 
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verwehrte ihm der Reichsjustizminister die 
Zulassung zur Recht.anwabchaft. Zwar sei 
er bch1ic11 geeignet, politisch aber unzuvCr­

bssig. Seine politische H~hung sei nicht ein­

wandfrei. Dem NalionalsozialisJ11u sIehe er 
ablehnend gegenüber, Er sei als vollkommen 

klerikal und je~Ultisch durchlrieben bckanfll. 
Als Typ sei er einem Nationalsozialisten von 

Grund auf zuwider. 
Auf den Soldaten Gritschneder will der NS­
Slaat freilich nicht verzichten. Die Einberu­

fung Zur Wehrmacht t~n9 erlebt cr als 
"Zw.1ngsrekrul1erung'<. Er rellel s~inc Haul 

und Lingt nach dem S. Mai t94 S neu an, J elzt 
endlich kann er Rechtsanwalt werden. Er en­
g~giert sich in der Politik - als unabh~ngiger 
Kandidat wird er in den Miinchner S"dtrat 

gewählt. Doch er steigt wieder aus - auch 
deswegen, weil ihm riluelle Reden und lak­

tierendes GehJbe zuwider sind. Er Irilt als 
Publizist hervor. Als kritischer Beobachter 

der Politik schreckt er .uch vor bayerischen 
Volksparteien und deren Würdenträgern 
nichl zunick. Seine festc Verwurzelung in 

seiner Familie gibt ihm Kraft . Er ist ein prin­

zipienfester Katholik, der seine Kirche hoehst 
kritisch begleiler. Nie wird er miid<", die die­

nerische H~ltung höchsler Kirchenmänner 

z:um N~lionalsozi:dismus w geißeln . Über­

haupt ist der Nalionalsozi:alismus sein großes 

publizistisches Thema. Ein guter Teil seiner 
umfänglichen Publikationen setzl sich mit 
ihm JlIscin.nder.' 

Wahrlich: 0110 Gritschneder hat ein Rechl, 
uns aus seiner Lebenserfahrung heraus davor 

zu warnen, daß schwächliche Demokraten 
eines T.gcs nicht wieder in einer Diktatur 
aufwachen. 
Nicht, daß es morgen soweil w~re. Doch man 

liest solche Warnungen heUle mit kbrerem 

Blick. Immerhin leben wir in einem land, 

in dem nationalsozialistisches ~Gedanken­

gUt « sich in allzu vielen Köpfen kräftig regl 
und rührt und sich auf den Slraßen zeigt. 
Doeh wie bnn. wie darl das sein in einem 
Land, dessen Recbts- und Verfassungsord­

nung nach verbreiteter Meinung eine Abkehr 
sein wolhe von der Erfahrung der NS-Dikla­
tur? Weshalb müssen wir neonazistische De­
monstralionen erlngen in diesem Land) 
Das Ergebni!: i~t zunächst verblüHend: Man 

1 U.:.i$pi el hah~ Freispruch für den Terroristen AdoU 1-1. Di." r 
Hi,lcrputsc.h und die' b.1yrischc lus tiz~ München 19 ?O; 

", Der Führ('r ku si~ :Z lJm Tod!:" vcrurTeilt ...•. Hiders. 
Röhm-(\uuch - Mo{de ... or Gcricht~ Munchcn ' 9~} ~ 
f urchtbAre RichteT. Vetbrec::h(~Ji,clu:: Tode.mrreil c: dCUl· 
,{C'.htr l< ri'ö:S: S,·ridllt'A München r?98. 

muß es, scheint es. dulden, weil unsere Ver­
fassungen auch die Manifestation nationalso­
zialistischer Meinungen schützen. Doch kann 

das ernstlich sein. d~ß Neo-Nationalsoziali­

sren unter dem Schutz der Grundrechte die 

Abschaffung der Demokratie. Intoleranz, 

Fremdenhaß, Rassismus predigen dürften' 
Halt die angeblich wt'hrhafte Demokratie ih­
nen crst beide Wangen hin, bevor sie o1.J)j~ngl, 

sich zu wehren? 
Die Antwort kann nur sein: Nein. 

Ein solcher Umg~ng mit Neo-Nationalsozia­
listen verfehlt un.lere Verfassungsgeschichle. 

Er vergißt einige zentrale Erfahrungen und 
Absichten der berühmten Vater und MUlI('r 
unserer N:J.chkriegsvcrfassungen. Er ist sieh 

der Kons~'1uenun nichl mehr bewußt, die sie 

aus eben diesen [rhh.ruJlgen gezogen haben. 
Unsere Verfassungsordnung, wie Grundge­

setz und lmdesv~rfassungen sie nach 194\ 
und 1990 konstituieren, sind kein Schutzge­
biel für nco-nationalsozialistische Meinungs­

außcrungcn. 

Nach 194\ sl,nd d en Müllern und Vätern der 

demokralischen Verhssungcn eme doppelte 
Erfahrung vor Augen: Wie es den National­
sozialisten mit anderen r'einden der Demo· 

kralie (große Teile der Justiz eingeschlossen) 

nach 1919 ersl gelungen war, die Republik zu 

zerstören. und wie es ihnen nach 1,93J dann 
auch noch gelang, die Diktatur auf<:,ubauen 

und 11 Jahre bng zu erhahen. 
Ihre Verfassungsschöpfungen reagierten auf 
diese Erfahrungen. Sie bekennen sich zur De­

mokr~lie, wie 19'9. Aber sic achten d~rauf. 
SlaalSrechllichc Konslruktionsfehler der Wei­
marer Verfassung zu vermeiden. Die Men­

schenwürde wird obersler Wen. Grundrechte 
gelten unmiuclbar. Alle Staatsgewalt wird auf 

die Achtung der Mcnschenwiirde und auf die 

Grundrechte verpflichlc!. Richter, die ihrc 
Unabhängigkeit gegen die Demokratie ein­

setzen, können angeklagt werden und müssen 
mit Absctzung rechnen. 
Und die Vcrf.assungen wenden sich gegen den 
Nationalsozialismus. Man braucht nur nach­

wiesen. Zum Beispiel in der Präambel der 

bremischen Landesverfassung von t947. die 
bis heute gilt und die sich wörtlich absetzt von 
den Verwüstungen , die die autoritäre Regie­
rung der Nation~lsoz i a lis[en unter Mißach· 
tung derpersönl'cf\en Freiheit und der Wurde 
des Menschen in der Jahrhunderte alten 

Freien Hanse.<ladt Bremen vcrurs~chl haI. 
Oder in der Präambel der Verfassung .Bayerns 

von 1946, die von dem Trümmerfeld spricht, 

1J7 
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zu dem eone StaltS- und Gesellscha{tsord­
nung ohne GOII, ohne Gewissen und ohne 
Achtung vor der Würde des Menschen die 

Uberlebenden des Zweiten Weltkrieges ge­

führt haI. Die Verfassung Sachsens, 1991 ver­
kündet, erw.hnt die leidvollen Erfahrungen 

n~lion~lsozi~listischer und kommunistischer 
Gewlltherrschaft. Man wird bei der Lektüre 

Vorscluiften finden. die die Errichtung einer 
Diktatur verbietcn und W'idcrstandsrEchtc 
begründen gegenüber denen, die die Demo­

kr~tie beseitigen wollen. Man wird Sätze fin­
den wie den in Art. 17 der hessiscnen Landes­

verfassu ng von 1946: -Auf das Recht dcr 
f re i c,," NI einu ngsäußerung, der Versamm­

lungs- und Vereinslreiheit ... k:\1ln sich nicht 

berufen, wer den verfassungsmäßigen Zu­

st~nd angreift oder gefährdet.. Man lese in 

solchem Liehl auch einmal wieder Artikel 18 
Grundgesetz: D:\S iSI gcronnene geschichtli­
che Erfahrung: Gegenstand der Verwirkung 

können alle diejenigen Grundrech te sein, die 
dic N~tional50zialislcn in ihrer" Kampfzeit . 

gern in Anspruch genommen haben, um die 

Republik von Weimar zu zerstören! Und 

dann $chau~ man doch einm~1 in die Über­

gangsvorschriflen unserer :ilteren Verfassun­

gen, r.'SI überall - im Grundgeselz iSI es 
Artikel 1}9 - findet man den SalZ, daß die 
Vorschriflen der demol\ratischen Vcrfgsung 

die zur "Befreiung des deutschen Volkes vom 
N~lionaho%i~lismus und Militarismus « erlas­
senen Rechlsvorschri(ten nicht berühnen. Im 

Klartext: Keine Vorschrift des Grundgesetzes 

- Grundrechte eingeschlossen - sollte der 
Enlhllung n~rionalsozialistischcr und milita­

ristischer Gedanken den Nährboden ge­

ben . 

Natürlich sind die erw~hnlen Übergangsvor­
schriften der Verfassungen heUle gegen­
standslos. Nicht deswegen, weil die national­

sozialistische Ideologie überwunden ware -

sondern weil dic ßcfreiungsgcsclze späteslen< 

1955 außer Kr~ft gcselzt worden sind. Daß sie 
uns vom Nationalsozialismus und Militaris­

mus dauerhaft nicht bd reit haben - das ist 
heute Tcil unseres Problems. Gen~u deswe­

gen Stel It sich auch heute wieder die Frage 

nach dem Verhältnis unserer Verfas. ullgen zu 

nalionalsozialist iscil inspi rienen Veri rrungen 
des Denkens. 

Unsere Antwon bnn heute keine andere sein 

als unmittelbar nach 194f: Unsere Verfassun­
gen schützen jede Meinung. Aber nationalso­

zialist isch i nspi riene M cinu ngen schülZen sie 

nicht. 

Man bilde sich nieh,s auf den Sal7. ein, unsere 
Demokratie zeige Stärke und wahre Größe, 
wenn sie auch nco-narionalsozialistische 

Meinungen ertrage, dulde, ihre Äußerung 
schutze. \'IIer das sagl, haI vielleicht weniger 

aus der Gesehiclllc gelernt, als Neo-Nation.l­

sozi~listen. Ihre Vorg~nger h~ben die Repu­
blik von Weimar auf dem Boden von deren 
eigener Verfassungs- und Rechtsordnung ge­
schlagen. Die Legalitit der »Machtergrei­

fung« haben sie stets be[Onl, sosehr sie auch 
von ~ Revolution. rcdeten -Icgll gemessen an 

den Vorschriften der demokratischen Reichs­

verfassung! 
N ation;dsozi al;slcn saßen schon lange vor 

'933 in Parlamenten und auch in Minislerien 
und betatigten sich don im Schulzder Immu­

ni cät und der demokratischen Spiel regeln. 
Und wic meisterlich verstanden es ihre 
Rt.clllsanwälte, in den zahlreichen Pr07.essen 

gegen nationalsozialistische- Rabauken die 
Legalität der Republik für ihre Zwecke aus­
zunlllun! Da wurde jedc Möglichkeit der 

Srrafprozeßordnung genutzt, um den Ge­

richtssaal ?',ur Szene zu machen, auf der ent­

weder das Gericht und die Staatsanwaltschaft 
lächerlich gemacht wurden - oder wo die 

Angeklaglen Gelegenheit nahmen, sich als 
Opfer einer volksfremden Justiz zu ponrä­
tieren oder die Republik zu auackieren. Nur 

zu oft haben Richter und Staatsanwältc nicht 

dagcg"n gehalten. 
Der Symbolik der Republik haben die Natio­
nalsozialislen VOn damals ihre Gegen-Sym­
bolik gegenübergestellt. Man vergc~se nie, 

daß Hieler ausgerechnet Wein>;\!' 7.U seiner 

Lieblin.gssladt erklärte und wie er diesen 
On der Erarbeitung und Verabschiedung 

der Reichsverfassung von '9' 9 für seine anti­
republikanische Propaganda cinspanmc: 1926 

hielt er seinen Rcichspaneitag in der Stadt ab, 
die dcr Republik den N:lmen gegeben halte; 

Versammlungsort WH d~s Nationaltheater, in 

dem auch die Verfassungsversammlung zu­
sammengelreten war. .. 

Diese Strategie wiederholt sich heute. Man 

schaue hin auf die geistigen Nachfahren jener 
Originale. Sie bewegcn sich bewußI im 
Schulz demokratischer Verlassungsrechte. 

Sie versuchen, wo ein Gericht sie denn !:ißt, 

durch ihre Rechtsanw~lte die reChlsstaadi­

ehen Gar3.mien der Slrafprozeßordnung so­
bnge zu drehen und zu wenden, bis der Pro­
zdi zur Farce wird und das Gericht zum 
Gespött. Sie demon<rri~ ren mit Vorlit!be 

don, wo dit' demokratische Republik sich 
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der NS-Verbrechen erinnert oder wo sie die 
Symbole ihrer wiedergewonnenen Einheit 
sicht. 
Es bestell[ Grund zur W~chsamkcil. Wir soll­
ten Grilschnedcrs Mahnung beherz igen, uns 

in Erinnerung an die Schöpfer unserer Ver­

fas ~ungcn vorsehen und uns im Geist von 
Artikel 17 der he.\sischen Landesverfas5ung 
und vOn Artikel rS des Grundgesetzes f<:'<:!11-

zeit ig wappnen . 
Es geht, notabene, nicht bloß um die Verwir­

kung von Grundrechten. Unsere ReehLSord­
nung ist im j urislischen A l\r~g inder pnicht. 

den Feinden der Demokratie, der Grund­

rechte und der Menschenrcchte die Grenzen 
zu zeigen. 
Das gilt für alle St:L1tsgewalten . Besonders gilt 

es für die Geflehtc. Gerade Richterinnen und 

Richter h~ben die st<1atsbürgerlichc A nlls­
pflicht zu Geschjchtsbewußt~ein. rhrc juristi­

schen Vorfahren haben mehrheitlich nach 

t9' S die Probe auf die Demokratie nichl be­
standen und nach t933 die NS-Diktltur ge­

StÜtz\. Nach t945 hat es sehr - viel zu - lange 
gedauert, bis auch ~us ihnen die demokrati­

sche Kraft gcworden iSI, die sich Justizrdor­

mer erSt in den Ländern, danach im Parla­

mentarischen R.H t948 und t949 vorgestellt 
haben - Gcorg August Zinn lind Elisaberh 

Selben allen Vor:\tl . Dic Juristen vOn heute 
sind in der Pflicht, es besser w machen. 

Von den Gerichten und ihren Uneilen hängl 

entscheidend ab. ob die Neo-Nationalsozia­
lislen von heute der Demokratie abnehmen, 
daß sie über eine wehrhafte justi? verfügt. 
Besonders die Slrafjustiz moge \V3c1lSam und 

geschicht~bewußt sein. Da ist ln der Vergan­

genheil leiJer nicht selten Terrain verloren 

gegangen. Es sei nur d.Han erinnen, wie b.nge 
Strafgerichle z. B. das Werten von MololOw­

cocktails in Unterkünfte von Ausländern eher 

als Streiche dummer Jungen einstuften denn 
als versuchtcn Mord. Zum Glück gibt es jetzt 

andere Beispiele - siehe die schnelle und an­

gemessene Veruneilung der Angeklagten von 
Dessau. Solche Reaktionen des RechtSS laa tes 

auf Angriffe gegen se ine fundamenl~len Pria­

zipien müssen die Praxis der A usci":lndcrsel­
zung prägen. Nur dann wird den Nat;onal­
sozi,,1 iSlen von hcule aufgehen, daß sie - in 

ihrem Denken formuliercfld - schon die 

Grenzgdechte gegen die Demokraten niche 

gewinnen konnen. 

Enlscheidend iSl und bleibt die Erinnerung 
.lller Männer und frauen in der DriICcn Ge­
walt an die geschichtlichen \'(Iurzeln unserer 
demokratischen Verfas~ung. Sie muSSe n wis­

sen, was im Streit stcht, wenn jemand anderen 

Menschen in aller Öffentlichkeit deren 

Würde beslreitet, die Gleichheie aller vor 

dem GeS~t7. leugnet, RassenIchren und Into­
leranz propagien. die Verbrechen des N~tio­
nalsozial ismus leugnee und das . Knegserleb­
nis. hcroisicrr - und welche Taten solchelll 
Treiben folgen können. Andernfalls verfehlt 

ihr Judizieren den histnrischen Sinn unserer 

Verfassungsordnung. 
Das erfordert Geschichlsbewußt sein. Manch­
mill freilich gehen hiswrische Erfahrun­

gen nachw~chsendcn Geflcralionen verloren. 
Und mit ihnen weicht das Wissen um die 

Bedrohung; es wächst der Irrglaube, Liberali­

t~t sei die richtige Antwort auf neo-n~tional­
sozialistische Propaganda und gar ein Zeichen 

für die Stärke der Demokratie. Mitniclnen. 
Wer sich Neo-Nationalso:.:ial;slen schwach 

zeigt, wird von ihncn für schwach gehallen 
werden. 

Gritschneder crinnen uns an unsere Pnieht. 

die- Geschichte zu kennen. Aufgabe der Alten 
ist es, ihre Erbhrungcn w vermitreln. Und 
die jüngeren haben die Pflicht, daraus :w ler­

nen, was sie denn lernen können. In salbungs­

vollen Reden heißt es :uJ dieser Stelle: Wer aus 
der Gc.\chichte nicht lernen wolle, sei dazu 

venmcilr, sie nochmals zu durchleiden. Sehr 
gut gesilgl. Also: Lagt uns mit Ouo Grit­

schl'leder vcrstchen, daß Wehrhafrigkeit der 
Demokratie gegen Rechts schon weildies,eits 

des Parteienverbo ts und der Verwirk\Jng von 

Grundrechten :w beginnen hat. 
Ha'J!i W!robel 

lJ9 
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